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1 menschenrechte und bildung

menschenrechte

• Verbindung zweier Komponenten: Rechte
und Menschsein

• abgeleitet aus der Menschenwürde

• weder an Rollen noch an Bedingungen ge-
knüpft universaler Geltungsanspruch

bildung für nachhaltige entwicklung (nach

Baaden (2003)):

lernen, wissen zu erwerben Eine ausreichend
breite Allgemeinbildung ist das Funda-
ment Lebenslangen Lernens und muss mit
der Möglichkeit verknüpft werden, vertie-
fende Kenntnisse in ausgewählten Fächern
zu erwerben.

lernen, zu handeln Kompetenz, mit unter-
schiedlichen, häufig unvorhersehbaren Si-
tuationen fertig zu werden; Fähigkeit zur
Teamarbeit.

lernen, mit anderen zu leben Verständnis für
die Mitmenschen, für ihre Geschichte,
Traditionen und geistigen Werte entwi-
ckeln sowie interkulturelles und generatio-
nenübergreifendes Verständnis entwickeln,
um Konflikte gemeinsam friedlich zu lö-
sen.

lernen für das leben Urteilsvermögen, Eigen-
ständigkeit und persönliche Verantwor-
tung entwickeln; keines der Talente, die
in jedem Menschen wie ein verborge-
ner Reichtum schlummern, darf ungenutzt
bleiben.

2 gesetzestexte

allgemeine erklärung der menschenrechte

nach UNO (1948)
Artikel 26 (1) Jeder hat das Recht auf Bildung.
Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten
der Grundschulunterricht und die grundlegen-
de Bildung. Der Grundschulunterricht ist obli-
gatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müs-
sen allgemein verfügbar gemacht werden, und
der Hochschulunterricht muß allen gleicherma-
ßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen.

(2) Die Bildung muß auf die volle Entfaltung
der menschlichen Persönlichkeit und auf die
Stärkung der Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß
zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwi-
schen allen Nationen und allen rassischen oder
religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit
der Vereinten Nationen für die Wahrung des
Friedens förderlich sein.

(3) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht,
die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kin-
dern zuteil werden soll.
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internationaler pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle rechte UNO (1966)
Artikel 13 Die Vertragsstaaten erkennen das
Recht eines jeden auf Bildung an. Sie stimmen
überein, dass die Bildung auf die volle Entfal-
tung der menschlichen Persönlichkeit und des
Bewusstseins ihrer Würde gerichtet sein und die
Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten stärken muss. Sie stimmen ferner über-
ein, dass die Bildung es jedermann ermöglichen
muss, eine nützliche Rolle in einer freien Gesell-
schaft zu spielen, dass sie Verständnis, Toleranz
und Freundschaft unter allen Völkern und allen
rassischen, ethnischen und religiösen Gruppen
fördern sowie die Tätigkeit der Vereinten Na-
tionen zur Erhaltung des Friedens unterstützen
muss.

Die Vertragsstaaten erkennen an, dass im
Hinblick auf die volle Verwirklichung dieses
Rechts a) der Grundschulunterricht für jeder-
mann Pflicht und allen unentgeltlich zugäng-
lich sein muß; b) die verschiedenen Formen des
höheren Schulwesens einschließlich des höhe-
ren Fach- und Berufsschulwesens auf jede ge-
eignete Weise, insbesondere durch allmähliche
Einführung der Unentgeltlichkeit, allgemein ver-
fügbar und jedermann zugänglich gemacht wer-
den müssen; c) der Hochschulunterricht auf je-
de geeignete Weise, insbesondere durch allmäh-
liche Einführung der Unentgeltlichkeit, jeder-
mann gleichermaßen entsprechend seinen Fähig-
keiten zugänglich gemacht werden muß; d) ei-
ne grundlegende Bildung für Personen, die ei-
ne Grundschule nicht besucht oder nicht be-
endet haben, so weit wie möglich zu fördern
oder zu vertiefen ist; e) die Entwicklung eines
Schulsystems auf allen Stufen aktiv voranzutrei-
ben, ein angemessenes Stipendiensystem einzu-
richten und die wirtschaftliche Lage der Lehrer-
schaft fortlaufend zu verbessern ist.

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Frei-
heit der Eltern und gegebenenfalls des Vor-
munds oder Pflegers zu achten, für ihre Kinder
andere als öffentliche Schulen zu wählen, die
den vom Staat gegebenenfalls festgesetzten oder
gebilligten bildungspolitischen Mindestnormen
entsprechen, sowie die religiöse und sittliche Er-
ziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit
ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen.

Keine Bestimmung dieses Artikels darf dahin
ausgelegt werden, daß sie die Freiheit natür-
licher oder juristischer Personen beeinträchtigt,
Bildungseinrichtungen zu schaffen und zu leiten,
sofern die in Absatz 1 niedergelegten Grundsät-

ze beachtet werden und die in solchen Einrich-
tungen vermittelte Bildung den vom Staat ge-
gebenenfalls festgesetzten Mindestnormen ent-
spricht.

übereinkommen über die rechte des kindes

UNO (1990, nach) Artikel 2 [Achtung der Kin-
desrechte; Diskriminierungsverbot] Die Vertrags-
staaten achten die in diesem Übereinkommen
festgelegten Rechte und gewährleisten sie jedem
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne
jede Diskriminierung unabhängig von der Ras-
se, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache,
der Religion, der politischen oder sonstigen An-
schauung, der nationalen, ethnischen oder so-
zialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinde-
rung, der Geburt oder des sonstigen Status des
Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds. Die
Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnah-
men, um sicherzustellen, daß das Kind vor allen
Formen der. Diskriminierung oder Bestrafung
wegen des Status, der Tätigkeiten, der Meinungs-
äußerungen oder der Weltanschauung seiner El-
tern, seines Vormunds oder seiner Familienange-
hörigen geschützt wird.

Artikel 28 [Recht auf Bildung; Schule; Berufs-
ausbildung] Die Vertragsstaaten erkennen das
Recht des Kindes auf Bildung an; um die Ver-
wirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der
Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen,
werden sie insbesonders

a. den Besuch der Grundschule für alle zur
Pflicht und unentgeltlich machen; b. die Ent-
wicklung verschiedener Formen der weiterfüh-
renden Schulen allgemeinbildender und berufs-
bildender Art fördern, sie allen Kindern verfüg-
bar und zugänglich machen und geeignete Maß-
nahmen wie die Einführung der Unentgeltlich-
keit und die Bereitstellung. finanzieller Unter-
stützung bei Bedürftigkeit treffen; c. allen ent-
sprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den
Hochschulen mit allen geeigneten Mitteln er-
möglichen; d. Bildungs- und Berufsberatung al-
len Kindern verfügbar und zugänglich machen;
e. Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen
Schulbesuch fördern und den Anteil derjenigen,
welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern.
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maß-
nahmen, um sicherzustellen, daß die Disziplin
in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die
der Menschenwürde des Kindes entspricht und
im Einklang mit diesem Übereinkommen steht.
Die Vertragsstaaten fördern die internationale
Zusammenarbeit im Bildungswesen, insbesonde-
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re um zur Beseitigung von Unwissenheit und
Analphabetentum in der Welt beizutragen und
den Zugang zu wissenschaftlichen und techni-
schen Kenntnissen und modernen Unterrichts-
methoden zu erleichtern. Dabei sind die Bedürf-
nisse der Entwicklungsländer besonders zu be-
rücksichtigen.

Artikel29 [Bildungsziele; Bildungseinrichtun-
gen] Die Vertragsstaaten stimmen darin überein,
daß die Bildung des Kindes. darauf gerichtet
sein muß,

a. die Persönlichkeit, die Begabung und die
geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kin-
des voll zur Entfaltung zu bringen; b. dem Kind
Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten und den in der Charta der Vereinten
Nationen verankerten Grundsätzen zu vermit-
teln; c. dem Kind Achtung vor seinen Eltern,
seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und
seinen kulturellen Werten, den nationalen Wer-
ten des Landes, in dem es lebt,- und gegebe-
nenfalls des Landes, aus dem es stammt, so-
wie vor anderen Kulturen als der eigenen zu
vermitteln; d. das Kind auf ein verantwortungs-
bewußtes Leben in einer freien Gesellschaft im
Geist der Verständigung, des Friedens, der To-
leranz; der Gleichberechtigung der Geschlech-
ter und der Freundschaft zwischen allen Völ-
kern und ethnischen, nationalen und religiösen
Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;
e. dem Kind Achtung vor der natürlichen Um-
welt zu vermitteln. Dieser Artikel und Artikel 28

dürfen nicht so ausgelegt werden, daß sie die
Freiheit natürlicher oder juristischer Personen -
beeinträchtigen, Bildungseinrichtungen zu grün-
den und zu führen, sofern die in Absatz 1 fest-
gelegten Grundsätze beachtet werden und die in
solchen Einrichtungen vermittelte Bildung den
von dem Staat gegebenenfalls festgelegten Min-
destnormen entspricht.

3 die 4 as des sozialpaktes

(entnommen aus Motakef (2006))

verfügbarkeit Funktionsfähige Bildungsein-
richtungen und -programme müssen im
Hoheitsgebiet des Vertragsstaats in aus-
reichendem Maße zur Verfügung stehen.
Was für ihre Funktionsfähigkeit erforder-
lich ist, hängt von zahlreichen Faktoren
ab, namentlich von dem Entwicklungskon-
text, in dem sie tätig sind. So benötigen
wohl alle Einrichtungen und Programme
Gebäude oder sonstigen Schutz vor den

Elementen, sanitäre Einrichtungen für bei-
de Geschlechter, hygienisches Trinkwasser,
ausgebildete Lehrer, die innerhalb des Lan-
des konkurrenzfähige Gehälter beziehen,
Lehrmaterialien und so weiter, während
einige Einrichtungen und Programme dar-
über hinaus beispielsweise Bibliotheken,
Computereinrichtungen und Informations-
techniken benötigen.

zugänglichkeit Im Hoheitsbereich des Ver-
tragsstaats müssen alle ohne Unterschied
Zugang zu Bildungseinrichtungen und -
programmen haben. Die Zugänglichkeit
hat drei sich überschneidende Dimensio-
nen:

• Nichtdiskriminierung: Bildung muss
nach dem Gesetz und de facto für alle
zugänglich sein, insbesondere für die
schwächsten Gruppen, ohne dass eine
Diskriminierung aus einem der unzu-
lässigen Gründe stattfindet (...);

• Physische Zugänglichkeit: Bildung
muss in sicherer Reichweite stattfin-
den, entweder durch Teilnahme am
Unterricht an einem in zumutbarer
Entfernung gelegenen Ort (zum Bei-
spiel eine Schule in der Nachbar-
schaft) oder mittels moderner Techno-
logie (zum Beispiel Zugang zu Fern-
unterricht);

• Wirtschaftliche Zugänglichkeit: Bil-
dung muss für alle erschwinglich sein.
Diese Dimension der Zugänglichkeit
wird von der unterschiedlichen Wort-
wahl des Artikels 13 Abs. 2 in Be-
zug auf die Grund- und Sekundar-
schulbildung sowie die Hochschulbil-
dung bestimmt: Während die Grund-
schulbildung »allen unentgeltlich« zu-
gänglich sein muss, obliegt es den Ver-
tragsparteien, für die einer unentgelt-
lichen Sekundar- Hochschulbildung
Sorge zu tragen.

annehmbarkeit Die Form und der Inhalt der
Bildung, namentlich die Lehrpläne und
Lehrmethoden, müssen für die Schüler be-
ziehungsweise die Studenten und gegebe-
nenfalls die Eltern annehmbar sein, das
heißt sie müssen relevant, kulturell ange-
messen und hochwertig sein. Dabei sind
die in Artikel 13 Abs. 1 festgelegten Bil-
dungsziele sowie die etwaigen von Staat
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festgelegten Mindestnormen für die Bil-
dung zu beachten (...).

adaptierbarkeit Bildung muss flexibel sein, da-
mit sie den Erfordernissen sich verändern-
der Gesellschaften und Gemeinwesen an-
gepasst werden und den von vielfältigen
sozialen und kulturellen Gegebenheiten ge-
prägten Bedürfnissen der Schüler und Stu-
denten entsprechen kann. (...)

4 die realität, bildungssituationen in:

(Quelle: Deutsche Welle (2006)) Afghanistan
Ausbildung ehemaliger Soldaten z.B. zum
Schneider Berufsausbildungszentrum für afgha-
nische Frauen in Kabul Wiederaufbau der Schu-
len durch die Bundeswehr, Ausbildung von Leh-
rern

Kosovo
Albanischstämmige Jugendliche bei der Aus-

bildung benachteiligt 4,95 Millionen Euro aus
Deutschland zum Aufbau von Ausbildungsplät-
zen im Kosovo

Vietnam
Mehr als 90% der Bevölkerung in Vietnam kann
lesen und schreiben, Lehrpläne und Schulbü-
cher sind überaltert und bedürfen der Überar-
beitung: Vietnam will den Bildungsanschluss an
die Industrienationen nicht verlieren., Ersetzen
des Frontalunterrichts durch mehr Interaktivität
(Teilhabe an Bildung): Konsequenz: gesteigertes
Lernpensum, mehr zu lernen, Schüler müssen
viel in Eigenregie lernen, viele brauchen Nach-
hilfeunterricht (um auch die Uni zu schaffen;
wer über das entspechende Einkommen verfügt
schafft es natürlich leichter. Kapazitäten des Sys-
tems sind ausgereizt: der Staat kann den Wis-
senshunger der Bevölkerung mit ihren Mitteln
nicht befriedigen. Private Initiativen sollen die
Lücke schließen.
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